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da{fß dieser Zustand das sıttlıche 1e] des Menschen 1St. Letzteres wAare doch ohl eın
krasser Naturalısmus. Dieser Verdacht wird durch V.s Kritik Grisez un: Fınnıs VeI-

stärkt. Nach ihnen mussen die natürlichen Ziele eiıgens durch deontologische Sätze
vorgeschrıeben werden; EeTST werden S1€e sıttlichen Zielen 95) Gegenüber Grisez-—
Fınnıs betont N dıe Natur se1l „the SOUTCE an evidence of allour knowledge of ethics“
(1053; Hervorh. R.)

Der wertvollste eıl des Buches 1St Kap {H.: das die eigentliche Naturrechtsbegrün-
dung enthält. Der Mensch se1 ach Arıstoteles nıcht NUur das vernünftige, sondern uch
das polıtısche Lebewesen. Der einzelne Mensch könne se1ın persönlıches Glück nıemals
hne das bonum COMMUNEC erreichen, das gegenüber dem Wohlergehen des einzelnen
die Funktion eınes Miıttels habe Insotfern se1 dıe neuzeıtliıche Theorie des Naturzustan-
des, 1ın dem der Mensch och nıcht ın eiıne Gemeinschatt eingebunden sel, eine irretüh-
rende Abstraktion. Ausgangspunkt für dıe Begründung der Menschenrechte 1St für
dıe Tatsache, da{ß der Mensch eın sıttliches 1e] hat. Aus iıhm ergebe sıch das Recht auf
dıie Voraussetzungen, die der Mensch brauche, dieses sıttliıche 1e1 verfolgen.
Diesem Schritt als solchem stiımme iıch voll I)as Naturrecht kennt ach NUuUr NCSAa-
t1ve Rechte auf Leben; autf Freiheıit; auf Eıgentum), ber keıine posıtıven auf Nah-
runzs, Kleidung, Unterkunft, Erziehung uSW.) Dıie Erfüllung der in den posıitıven
Rechten angesprochenen Bedürfnisse se1l ber eıl des bonum COINIMMNUMNC und insotern
Aufgabe der staatlıchen Autorität. Der Staat könne das bonum COMMUNEC 11UTLE verwirk-
lıchen, WenNnn befugt sel, die negatıven Rechte der Individuen einzuschränken; diese
selen olglıch unveräußerlich, ber nıcht absolut.

Dıi1e metaphysıischen Grundlagen dieser Naturrechtslehre behandelt Kap I 1er
wırd V.s Naturalismus vollends deutlich. Es soll gezeigt werden, da{fß moralische (3€

wahre Naturgesetze („true laws of nature”  .  9 213) sind hält diese Aufgabe für
gelöst, Wenn zeigt, da{f eıne teleologische Naturbetrachtung möglıch 1St. Diıesem
Nachweis dient eın kurzer Abrifß wissenschaftstheoretischer Entwicklung seit Descar-
tes Quines Pragmatısmus un Th Kuhns These VO  —_ den wissenschaftlichen Revolu-
tiıonen ließen iıne Rückkehr VO cartesianıschen Zu arıstotelischen Naturverständnıis
wıeder als möglıch erscheıinen. Philosophıe 1St für 1U als „unäquivoker Realismus“

möglich; das gelte für dıe Ethık, die Physık un: die Metaphysık. Es 1St eine Folge
VO V.S ethischem Naturalısmus, da tür iıhn MI1t einer realistischen Naturauffassung
uch das sıttlıche Sollen, das der Verifikation der Natur bedarf, zusammenbricht:
„ethics MUST be based fact, moral ‚oughts‘ eed be shown ave theır ftoun-
datıon in natural ‚oughts‘, an OUT human oblıgations an responsıbilıties demand
verıticatıon ın of the realıtıies ot nature“ (241; Hervor. des Orıg.) Solche Thesen

RICKEN S}bringen das WiCht%ge Anlıegen des Naturrechts Nnu 1ın Mißkredit.

HöÖFFE, UTFRIED, Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritiıschen Philosophie
VO Recht un: Staat. Frankfurt Maın Suhrkamp 1987 K 15

FL ın Freiburg (Schweıiz) lehrend, hat sıch selt fast WeIl Jahrzehnten als profunder
Kenner der aristotelischen, der kantischen WwWI1e der Philosophie ausgewlesen.
Zahlreiche Publikationen sowohl Zzur Entwicklungsweıise einer Politischen Philoso-
phie, wa Zzu Thema des „Naturalıstischen Fehlschlusses”, WwW1€e auch ZU Inhalt un:

den Elementen eiıner zeitgemäßen Rechts- un! Staatsphilosophie ZCUSCH davon.
Miıt vorliıegender Arbeıit legt NUnN, WEn ich nennen darf, sicherlich nıcht seın
Abschlußwerk 1€s 1St nıcht und hoffen!), ohl ber dıe „Summe“” bis-
heriger Studıen un: zugleich einen engaglerten Entwurt VOT, der das interdıszıplinäre
Gespräch bezüglıch der denkerischen Begründung VO  — Recht un: Staat weıtertühren
1l schreibt nıcht aus interesseloser Neugıer (30) un: weıgert sıch, ın den Chor de-
IT einzustimmen, welche dıe „Indifferenz letzte Fragen” 29) Zu Prinzıp rhe-
ben Es solle, H 9 die „doppelte Entiremdung zurückgenommen un einerseılts die
Philosophie mıiıt der Rechts- und Staatstheorie, andererseıts beide miıt der ‚Ethik‘ ver-

söhnt werden“ (14) Was Nu Zuerst einmal diesem Werk besticht, sınd dıe straffe
Gedankenführung, die sich allen anekdotischen Schnörkelwerks der weitschweıfiger
Exkurse enthält, ıne klar un: schart vertahrende Argumentatıon SOWIEe eiıne VO SOU-
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veraner Textbeherrschung zeugende Aufgliederung un: Aufbereitung des Stotftes. Was
Rawls’ Theory of Justice (1971) lobt, gılt gleichermaßen für seine eiıgene

Darstellung: sS1e „erfüllt .. wichtige Bedingungen, die iıne erfolgversprechende
Auseinandersetzung stellen sınd Dıie Diıiskussion 1St interdıszıplınär; sıe bedient sıch
modernster Argumentationsmittel W1e€e der Entscheidungs- und Spieltheorie und bleibt
dank dieser theoretischen Miırttel VO  —$ moralısıerenden UntertönenETHIK, RECHT USW.  veräner Textbeherrschung zeugende Aufgliederung und Aufbereitung des Stoffes. Was  H. an J. Rawls’ A Theory of Justice (1971) lobt, gilt gleichermaßen für seine eigene  Darstellung: sie „erfüllt ... wichtige Bedingungen, die an eine erfolgversprechende  Auseinandersetzung zu stellen sind: Die Diskussion ist interdisziplinär; sie bedient sich  modernster Argumentationsmittel wie der Entscheidungs- und Spieltheorie und bleibt  dank dieser theoretischen Mittel von moralisierenden Untertönen ... frei“ (14). Wie-  derholt wird der Leser auf die Unterscheidung in „stärkere“ und „schwächere“ Argu-  mente bzw. Spielarten einer Theorie etc. eingeübt. Die Differenzierung der  Darstellung sei nur an einem einzigen Satz verdeutlicht: „Durch diese vorethische Ein-  sicht wird die Herrschaftslegitimation nicht entschieden, aber entlastet“ (335). Auf  einer zweiten Ebene gibt H.s Arbeit zuverlässig Auskunft über die in der europäischen  Geistesgeschichte maßgeblichen Rechts- und Staatsphilosophien. Doch nicht genug,  H. setzt ihnen gegenüber zu einer kritischen Auseinandersetzung an, welche ebenso  um Werktreue bemüht ist, wie darum, die Schwachstellen und besonders die still-  schweigend mitgedachten Prämissen der einzelnen Denkentwürfe aufzudecken. Doch  trifft dies alles noch nicht die Hauptlinie und das Generalanliegen des Werkes. H., der  sich die Vorteile eines Denkens in räumlichen Perspektiven zunutze macht und an ih-  nen auch Gefallen findet, baut als Architekt eine grundlegende Stufenfolge an Begrün-  dungsschritten auf, welchen sich die rechts- und staatsphilosophischen Ansätze,  Materien und Entwicklungsschritte zuordnen lassen, gleich ob es die sind, welche er  überprüft, oder die von ihm selbst entworfenen. Diese für das Verständnis der Arbeit  fundamentale Stufenfolge wird zum erstenmal auf den S. 33 ff. vorgestellt. Danach be-  ginnt der Weg bei einer „Vorstufe der Rechts- und Staatskritik“. Auf ihr ist zu prüfen,  wieweit staatlicher Schutz reichen soll, wie streng oder mild Gesetze sein dürfen. Auf  der folgenden Stufe, welche fundamentalphilosophisch bewertet die erste Stufe ist, gilt  es die Frage zu beantworten, was denn überhaupt zu den Aufgaben einer Rechts- und  Staatsordnung gehört und welcherart ihre Regelungskompetenz ist (34). Auf der zwei-  ten fundamentalphilosophischen Stufe ist zu untersuchen, ob es überhaupt des Rechtes  und des Staates bedarf. Die Legitimität von Recht und Staat steht auf dem Prüfstand  (34). Aus dem Blickwinkel der Gerechtigkeit selbst gliedert H. folgendermaßen: auf  einer ersten Stufe wird nach der Zweckrationalität der Mittel gefragt, wobei die  Zwecke selbst nicht diskutiert, sondern hingenommen werden. Auf der nächsthöheren  Stufe, auch die pragmatische genannt, werden die Ziele oder Zwecke bewertet. H. be-  tont nun immer wieder die Notwendigkeit, in eine dritte Stufe aufzubrechen, nämlich  die unerläßliche Öffnung auf die sittliche Bewertung vorzunehmen: „Sowohl in alltäg-  lichen als auch in philosophischen Diskussionen neigt man dazu, die pragmatische Be-  wertung für die höchste Normativitätsstufe zu halten.  .. vor einer sprachlichen  Untersuchung der Bewertungsprädikate hält diese Behauptung aber nicht stand. Es  gibt nämlich eine Gruppe von Bewertungsbegriffen, mit denen auch Handlungen im  Namen der Klugheit, also pragmatisch gute Handlungen, beurteilt und vor allem ver-  urteilt werden“ (54). Zu Recht gilt dies allein H. zufolge jedoch nicht schon als ausrei-  chende Begründung: „Ob diese Bewertungsstufe nicht nur faktisch vorkommt, sondern  auch berechtigt ist, kann die hier skizzierte deskriptive Semantik freilich nicht zeigen“  (55). Nach der Berechtigung fragt das zentral angelegte Kapitel 3 (62-87) in zwei  Strängen. Einmal zeigt H. auf, daß die philosophische Frage nach Recht und Staat von  Radikalität bestimmt sein muß; die Frage darf also nicht das Bestehen von Recht und  Staat immer schon voraussetzen und nur nach der konkreten Form oder dem konkre-  ten Zweck des Rechts und des Staates fragen; es ist vielmehr zu prüfen, „ob überhaupt  ein sozialer Zwang legitim ist“ (68), und wenn ja, ob er als Rechts- und Staatszwang  oder als ein anderer auszugestalten ist (69). Zum anderen ist aber auch das pragmati-  sche Argument radikal daraufhin zu befragen, wem die Rechts- und Staatseinrichtung  Vorteile einbringe. Zu rechtfertigen, so H., der hier bereits das Kriterium nennt, seien  Recht und Staat nur, wenn sie nicht nur dem Kollektiv, sondern jedem einzelnen Be-  troffenen mehr Vor- als Nachteile erbringen (76). Ist somit das Gebäude von H. errich-  tet, untersucht er im 4. Kapitel, inwieweit seine eigene Architektonik und Fundamen-  tierung eines Diskurses politischer Gerechtigkeit mit der Naturrechtslehre (deren  Änderungen und Brüche und Ansätze exakt hgrausgestellt werden) vergleichbar sei. Im  473frei 14) Wıe-
derholt wird der Leser auf die Unterscheidung ın ‚stärkere” un ‚schwächere” Argu-

bzw. Spielarten eıner Theorie eT|  O eingeübt. Dı1e Dıfferenzierung der
Darstellung se1l NUur einem einzıgen atz verdeutlıicht: „Durch diese vorethische Eın-
sıcht wiırd dıe Herrschaftslegitimation nıcht entschıeden, ber entlastet“ Auft
einer zweıten Ebene z1bt Hs Arbeiıt zuverlässıg Auskuntft ber die 1n der europäıischen
Geistesgeschichte mafßgeblichen Rechts- un Staatsphilosophien. och nıcht SCNUS,

ihnen gegenüber eıner kritischen Auseinandersetzung A} welche ebenso
Werktreue bemüht ISt, Ww1€e darum, die Schwachstellen und besonders die still-

schweıgend mitgedachten Prämissen der einzelnen Denkentwürtfe aufzudecken. och
trıfft 1€e5s alles och nıcht die Hauptlinıe und das Generalanlıegen des Werkes. H: der
sıch die Vorteıle eınes Denkens in räumlichen Perspektiven Zunutize macht un: iıh-
He  —_ uch Gefallen indet, aut als Architekt eıne grundlegende Stufentfolge Begrün-
dungsschrıtten auf, welchen sıch die rechts- un: staatsphilosophischen Ansätze,
Materıen un Entwicklungsschritte 7zuordnen lassen, gyleich ob e die sınd, welche
überprüft, der dıe VO ihm selbst entwortenen. Dıiıese tür das Verständnis der Arbeıt
fundamentale Stufenfolge wırd F: erstenmal auf den 48 $ vorgestellt. Danach be-
gyinnt der Weg bei eıner „Vorstufe der Rechts- un:! Staatskritik“. Auf ıhr 1St prüfen,
1ewelt staatlıcher Schutz reichen soll, w1e streng der 1ıld esetze seın dürten Auf
der folgenden Stute, welche fundamentalphılosophisch bewertet die Stute ISt, gılt

die Frage beantworten, W as enn überhaupt den Aufgaben einer Rechts- un
Staatsordnung gehört un: welcherart ihre Regelungskompetenz 1St 34) Auft der ZweIl-
ten fundamentalphilosophischen Stutfe 1St untersuchen, ob überhaupt des Rechtes
un: des Staates bedart. Di1e Legıtimität VO  — Recht nd Staat steht autf dem Prütstand
34) Aus dem Blickwinkel der Gerechtigkeıit selbst gliedert folgendermaßen: auf
einer ersten Stute wırd ach der 7weckrationalıtät der Miıttel gefragt, wobe1l dıe
7wecke selbst nıcht diskutiert, sondern hingenommen werden. Aut der nächsthöheren
Stufe, uch dıe pragmatische gENANNLT, werden die Ziele der 7Z7wecke bewertet. be-
LONL 1U immer wıeder die Notwendigkeıt, in aine dritte Stute aufzubrechen, nämlich
die unerläßliche Öffnung auf die sıttlıche Bewertung vorzunehmen: „Sowohl ın alltäg-
lichen als uch 1ın philosophischen Diskussi:onen ne1gt INan dazu, die pragmatische Be-
wertung für die Söchste Normativitätsstute halten. -  or eiıner sprachliıchen
Untersuchung der Bewertungsprädikate hält diese Behauptung ber nıcht stand. Es
oibt nämlich iıne Gruppe VO Bewertungsbegriffen, mit denen uch Handlungen 1mM
Namen der Klugheit, Iso pragmatiısch gute Handlungen, beurteıilt und VOT allem Ver-
urteılt werden“ 54) 7u Recht gılt 1es alleın zufolge jedoch nıcht schon als ausrel-
chende Begründung:„ diıese Bewertungsstufe nıcht NUur faktisch vorkommt, sondern
uch berechtigt ISt, kann dıe hier skizzıerte deskriptive Semantıik freilich nıcht zeigen”
55 Nach der Berechtigung fragt das zentral angelegte Kapitel (62—87) In Wel
Strängen. Eınmal zeıgt auf, da{fß die philosophische Frage ach Recht un: Staat VO

Radikalıtät bestimmt seın mu{fß; die Frage dart Iso nıcht das Bestehen VO  —_ Recht un
Staat immer schon voraussetizen un: 1UT ach der konkreten Form der dem konkre-
ten Zweck des Rechts un des Staates Iragen; 1St vielmehr prüfen, „ob überhaupt
eın sozıaler Zwang legıtim ISt (68), un: wWenn Ja, ob als Rechts- un! Staatszwang
der als eın anderer auszugestalten 1St 69) Zum anderen ISt ber uch das pragmatı-
sche Argument adıkal darauthin befragen, WE die Rechts- und Staatseinrichtung
Vorteıle einbringe. 7Zu rechtfertigen, FT der 1er bereıts das Kriıterium N!  ‚9 seılen
Recht un: Staat NUur, Wenn s$1e nıcht LLUT em Kollektiv, sondern jedem einzelnen Be-
trotitenen mehr Vor- als Nachteıle erbringen (76) Ist somıt das Gebäude VO  — errich-
LEL, untersucht 1im Kapıtel, inwıiıeweılt seıne eıgene Architektonik un:! Fundamen-
tierung eiınes Diskurses politischer Gerechtigkeıit mMi1t der Naturrechtslehre (deren
Anderungen un! Brüche und nsätze exakt hgrausgestellt werden) vergleichbar se1l Im
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Anschlufß daran beginnt den „Zweifrontenkrieg” (435), WwI1€e selbst CS n  ‚9
den Rechtspositivismus un den Anarchismus. „Gegen den Rechtspositivismus
spricht, dafß eine Zwangsordnung 1U ann keine nackte Gewalt ISt, WCI1N s1e sıch
Rechtspflichten bzw Gerechtigkeitstorderungen w1e den Grundfreiheiten Orlentliert.
Gegen den Anarchismus un: zugleich dıe Herrschaftsfreiheit als Gesellschatts-
prinzıp spricht, dafß Sozialregelungen 1bt, dıe für jeden vorteıilhaft sınd, Uun! da{ß
dieser gemeiınsame Vorteıl NUuUr ann wırksam wiırd, Wenn sıch dank eıner öffent-
lıchen Zwangsmacht nıcht auszahlt, ıh parasıtär Lasten der anderen AJUSZUNUÜLT-
zen Damıt ber hat die Gerechtigkeitstheorie, die politische Fundamentalphıilo-
sophıe, sıch In iıhrer Stufung als sınnvoll un notwendiıg erwıesen. Als bemerkenswert
ın H.s Werk 1St och erwähnen: dıe reiche Fülle verarbeıteter anthropologischer Da-
ten, Samı«t der Berücksichtigung VO Kındheıt und Altern als Fakta menschlichen Lebens
(35 392 E (was der politischen Philosophie nıcht ımmer geläufig war), die
Schlufß doch deutlicher werdende Vorordnung des Rechtes VOT den Staat, die klare,
wenn uch indirekt erteılte Absage dıe Theorie, welche NUTr die Legıslatıve, Fxeku-
t1ve und dıie Judikatıve als Rechts-Handelnde ansıeht un: alle anderen als „recht-los”
Begrüßenswert 1st gleichfalls die mM1r selbst wichtige Unterscheidung des un: des
Teıles des „Leviathan“” voneıiınander. An Bemerkungen seıen NUur angebracht, da{fß
der Stil manchmal doch recht kOonzıs un: gedrängt 1St. Wäre der atz auf 168 Daß
ec$S uch e1ım Verbrechen nıcht MmMI1t „Da“ mıt „Dals® einzuleıten? Der Sachıin-
dex verwelst Nnu unzulänglich (s „Wıderstand”: uch auf RL tinden sıch Austüh-
rungsenNn, ZU Stichwort „Französısche Revolution“ waren erganzen: C 29f 90,
195) H.s Sozialphilosophie den Akzent auf den einzelnen, seıne Freiheit, die le-
diglich durch Freiheitsverzichte mıt der Freiheit anderer zusammenstimmt. Darın 1sSt
H.s Ansatz siıcherlich nıcht hne Vorläuter un 1n sıch sehr plausıbel. Mır scheınt, da{fß

allerdings damıt sıch deutlich in die Linıe neuzeıtlichen Denkens stellt, welches dem
Individuum un seiner „ungesellıgen Geselligkeıit” (Kants Ausdruck findet sıch auf

279 zıtlert) den Vorrang einräumt und die gemeıinschaftsstiftenden und -suchenden
Anlagen des einzelnen eher zugunsten der ungesellıgen, egoistischen abwertet. Wıe Ja
auch, mIır jedenfalls schnaell un: einseılt1g, dıe Legıtimation VO Recht un: Staat VO

der vorherigen Legıtimation VO  — Zwang ANSCHANSCH wiırd, als ob nıcht vielleicht
doch? andere Legıtimierungen yäbe. Löst sıch damıiıt VO eiınem Ansatz, der sıch
Arıstoteles verpflichtet zeıgte (vorausgesetzt, da{fß ıch Schritten Hs 4U5 den sıebziger
Jahren richtig beurteıle) ber CS gilt, dafß mıiıt der „Politischen Gerechtigkeıit” eiınen
mutigen un klaren Entwurt vorgelegt hat, dem nıcht NUur Wırkungen 1m Bereich der
Denkgeschichte, sondern uch 1m Felde der politischen Diskussion wünschen sınd
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HOMANN, KARL, Rationalıtäat UN. Demokratie (Die Einheit der Gesellschattswissen-
schaiten 5/7) Tübıingen: Mohbhr 1988 318
Dıiese ın Göttingen 1mM Fachbereich Philosophie eingereichte Habilitationsschriftt 1st

eıl eınes thematischen Forschungsprogramms: Ihr Viz inzwischen auf eine Professur
für Philosophıe und Volkswirtschattslehre die Universıität Herdecke berufen, ll
die Methoden der Wirtschaftswissenschaften für verschiıedene Probleme der Philoso-
phie fruchtbar machen. In dıesem Buch stößt mi1t diesem Konzept ın den Bereich der
politischen Theorie VoO  5

Der Begrift sowohl der Rationalıtät Ww1€e der Demokratie 1st ach seıner Ansıcht ın
ıne Krise geraten. 7Zwischen der Durchsetzbarkeit rational konstrulerter Ideale un:
dem demokratischen Recht der Bürger, ihre untereinander konfligierenden Interessen
geltend machen, scheıint eın Gegensatz bestehen. Aufßerdem 1ST die wissenschatt-
lıche Rationalıtat selbst problematisch a) der „Theorieimprägniertheit“ aller
Tatsachen bzw Daten, der Kontingenz VO Axıomen un: Konventionen, die Ertah-

TSLE ermöglıchen, C) der irrationalen Anomalienverarbeitung. Ahnlich besteht
uch auf Seliten der Demokratie iıne grundsätzlıche Spannung zwıschen individueller
Freiheit und Mehrheitsentscheidung, die VO Liberalismus stärker ZUugunsten der indi-
viduellen Freiheit, VO Soz1alısmus ZzZugunsten partızıpatıver Mehrheitsentscheidung
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